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Stellungnahme 
a) zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die 
Bürgerbeauftragte oder den Bürgerbeauftragten für soziale 
Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein 
(Bürgerbeauftragten-Gesetz - BüG) vom 15. Januar 1992 
Gesetzentwurf der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
der Abgeordneten des SSW - Drucksache 18/3655  
b) zum Antrag „Polizei braucht Vertrauen statt Misstrauen - Kein 
Polizeibeauftragter für Schleswig-Holstein“ Antrag der Fraktion der 
CDU - Drucksache 18/3642 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

haben Sie vielen Dank für Ihre Nachricht vom 29. Januar d.J. und die Bitte 

um Stellungnahme zu dem o.g. Gesetzentwurf und zu dem darauf bezo-

genen Antrag. Im Folgenden nehme ich zunächst allgemein zur Notwen-

digkeit der Institution einer oder eines Polizeibeauftragten Stellung (A) und 

gebe sodann einige Anregungen für eine Optimierung des Gesetzentwurfs 

(B).  

A). Grundsätzliche Einschätzung zum Gesetzentwurf und zur 

Notwendigkeit einer unabhängigen externen Polizeibeschwerdestelle 

Der Gesetzentwurf verfolgt ein aus meiner Sicht sehr wichtiges und im 

internationalen Vergleich für Deutschland überfälliges Ziel. 

Die meisten Polizeibehörden in Deutschland haben heute ein mehr oder 

weniger effektives Verfahren, um mit Beschwerden umzugehen. Selbst 

dort, wo solche internen Beschwerdeverfahren gut funktionieren,1 können 

sie nicht alle notwendigen Funktionen effektiv erfüllen. Den Personen, die 

von der Polizei unangemessen behandelt worden und davon eventuell 

sogar traumatisiert sind, kann kaum zugemutet werden, eine Polizeidienst-

                                                

1
  Z. B. in Berlin, vgl. hierzu Hoffmann-Holland u.a. 2008. 
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stelle aufzusuchen, um Beschwerden anzubringen. Auch Menschen mit 

ungeregeltem Aufenthaltsstatus, die mit polizeilichem Fehlverhalten 

konfrontiert wurden, werden sich kaum trauen, eine Polizeidienststelle zu 

Beschwerdezwecken zu betreten. 

Darüber hinaus haben empirische Untersuchungen gezeigt, dass Fälle, in 

denen Polizeieinsätze gegenüber Außenstehenden unangemessen oder 

gar rechtswidrig verlaufen, oft nicht hinreichend und nicht mit der gebote-

nen Neutralität aufgeklärt werden.2 Aus diesen Gründen sind unabhängige 

Beschwerdestellen erforderlich. Internationale Untersuchungen haben die 

Notwendigkeit solcher Stellen auch in Deutschland wiederholt betont.3 

In anderen Staaten sind Polizeibeschwerdeinstitutionen zumeist 

ausschließlich für Beschwerden von außerhalb der Polizei zuständig.4 

Gleichwohl halte ich den Ansatz des vorliegenden Gesetzentwurfs für 

sinnvoll, die neu einzurichtende Stelle auch damit zu betrauen, Beschwer-

den von Polizeibediensteten nachzugehen. In Rheinland-Pfalz hat sich 

diese zweifache Zuständigkeit des Beauftragten für die Landespolizei nach 

den ersten Erfahrungen offenbar bewährt.5 

Die Ansiedlung der Polizeibeauftragtenfunktion bei einer bereits vorhande-

nen Institution mit ähnlichen Aufgaben erscheint sinnvoll. Hieraus können 

sich Synergien ergeben, und der Aufwand für die Etablierung einer neuen 

Institution kann durch vorhandenes Erfahrungswissen reduziert werden.6 

Ob solche Synergien angesichts der Zuständigkeitsbeschränkung der 

bisherigen Institution auf soziale Angelegenheit tatsächlich eintreten, bleibt 

indes abzuwarten. 

In manchen Ländern, in denen ehrenamtliches Engagement einen noch 

höheren Stellenwert hat als in Deutschland, sind Kommissionen mit ehren-

amtlichen Mitgliedern zentrale Bestandteile der unabhängigen Polizei-

beschwerdeinstitutionen.7 Auch in Hamburg gab es für einige Jahre eine 

Polizeikommission, die diesem Modell folgte.8 

                                                

2
  Näher hierzu Amnesty International 2010; Singelnstein 2003. 

3
  U. a. Hammarberg 2007; Commissioner for Human Rights 2009. 

4
  Überblick bei Den Boer & Fernhout 2008; Goldsmith & Lewis (Hg.) 2000; 

zu den USA: Aden 2015a und 2016. 
5
  Beauftragter für die Landespolizei Rheinland-Pfalz 2015, S. 45 ff. 

6
  So in Rheinland-Pfalz, wo der Beauftragte für die Landespolizei bereits 

zuvor als Bürgerbeauftragter tätig war und nun beide Aufgaben 
wahrnimmt. 

7
  Zu den Varianten in den USA: Aden 2015a, S. 127 ff. und 2016. 

8
  Näher hierzu Gössner 2000 und Lehne 2004. 
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Die Deutsche Verwaltung hat in den letzten Jahrzehnten umfangreiche 

Erfahrungen mit Beauftragten gesammelt. Insbesondere für den Daten-

schutz ist diese Form der Institutionalisierung etabliert. Daher spricht eini-

ges dafür, das hier gesammelte Erfahrungswissen auch für neue Polizei-

beschwerdeinstitutionen zu nutzen.  

Die Sicherung der Unabhängigkeit gegenüber Regierung und Verwaltung 

ist eine zentrale Herausforderung für die Etablierung von effektiv arbeiten-

den Beauftragten. Verstärkt durch Einflüsse des EU-Rechts, ist ein Trend 

zu beobachten, Datenschutzbeauftragte unmittelbar bei den Parlamenten 

anzusiedeln.9 Auch Polizeibeschwerdeinstitutionen sollten vom Parlament 

eingesetzt und administrativ in dessen Geschäftsbereich angesiedelt 

werden. Dies ist durch die Regelungen in §§ 7 und 8 Bürgerbeauftragten-

Gesetz (BüG) gewährleistet. 

Auf Landesebene kommt ergänzend auch die Einbeziehung Ehrenamtli-

cher in Betracht, z. B. in einer Art Beirat der Polizeibeschwerdestelle. 

Dieses Element könnte in Schleswig-Holstein mittelfristig ergänzt werden. 

Die oder der Beauftragte für die Landespolizei sollte nicht nur Einzelfällen 

nachgehen. Denn Polizeibehörden brauchen eine verbesserte Fehlerkul-

tur, bei der Fehler nicht vorrangig als individuell verursacht angesehen 

werden. Vielmehr müssen strukturelle Ursachen für misslungene Einsätze 

oder Ermittlungen besser aufgearbeitet werden. Dies hat auch und gerade 

die Straftatenserie des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ gezeigt, die 

aufgrund von Ermittlungsfehlern über viele Jahre nicht gestoppt werden 

konnte.10  

Zentrales Ziel muss eine Qualitätsverbesserung für das polizeiliche 

Handeln sein, die dazu beiträgt, Fehler zukünftig zu vermeiden.11 Daher 

braucht eine Polizeibeschwerdeinstitution auch die Befugnis, Struktur-

probleme aufzuarbeiten und hierzu Empfehlungen abzugeben. Die 

Landesregierung und die Polizeibehörden sollten gesetzlich verpflichtet 

werden, sich ernsthaft mit solchen Empfehlungen zu befassen und ihre 

Umsetzung zu betreiben. 

 

                                                

9
  Zum veränderten Status der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit seit Anfang 2016: Aden 2015b. 
10

  So auch: Bericht des BT-Untersuchungsausschusses zum 
„Nationalsozialistischen Untergrund“ vom 22.8.2013. BT-Drs. 17/14600, 
S. 861. 

11
  Näher hierzu: Aden 2013; Behrendes 2013.  
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B) Optimierungsvorschläge für den Gesetzentwurf 

1. Vorläufige Einstellung während laufender Straf-, Bußgeld- und 

Disziplinarverfahren problematisch (§ 12 Abs. 2) 

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht in § 12 Abs. 2 vor, dass die oder der 

Beauftragte für die Landespolizei die Untersuchung zu Beschwerden und 

Eingaben vorläufig einstellt, während ein Straf-, Bußgeld- oder Diszipli-

narverfahren gegen die beteiligten Beamtinnen und Beamten läuft. 

Diese Regelung erscheint nicht sinnvoll. Das in der Gesetzesbegründung 

angegebene Argument, es sei der Beauftragtenstelle aufgrund der 

Gewaltenteilung verwehrt, in Verfahren und Entscheidungen der recht-

sprechenden Gewalt einzugreifen (S. 13), trifft grundsätzlich zu. Die 

Schlussfolgerung, das Verfahren bei der oder dem Beauftragten sei 

auszusetzen, ist jedoch weder zwingend noch zielführend. Erfahrungs-

gemäß werden Straf- und Disziplinarverfahren gegen Polizeibeamte zu 

einem sehr großen Teil eingestellt, was längst nicht in allen Fällen daran 

liegt, dass sich die Vorwürfe als unberechtigt erwiesen haben.12 Wenn die 

oder der Beauftragte das Verfahren erst danach wieder aufnimmt, ist in der 

Regel zu viel Zeit vergangen, so dass sich Zeugen nicht mehr erinnern und 

Beweismittel verloren sein können. Die Gewaltenteilung wäre ebenso gut 

gewahrt, wenn die oder der Beauftragte verpflichtet würde, während eines 

noch laufenden Straf- oder Disziplinarverfahrens keine Ermittlungsergeb-

nisse zum konkreten Fall zu veröffentlichen. Damit wäre sichergestellt, 

dass die Arbeit der oder des Beauftragten weder die gerichtlichen noch die 

parallelen administrativen Verfahren beeinflusst. 

 

2. Anknüpfung an „persönliches Fehlverhalten“ nicht zielführend 

(§§ 13 und 17 Abs. 2) 

§ 13 knüpft u. a. an „persönliches Fehlverhalten“ an. Laut Gesetzes-

begründung möchte man damit erreichen, dass auch Verhaltensweisen 

beschwerdefähig sind, die nicht rechtswidrig sind. Dies ist grundsätzlich zu 

begrüßen. Denn viele Fälle, in denen Bürgerinnen und Bürger mit der 

Arbeit der Polizei unzufrieden sind, betreffen die Angemessenheit des 

polizeilichen Auftretens jenseits der Rechtswidrigkeit, z. B. verursacht 

durch unhöfliches Auftreten, die Eskalation einer verbalen Auseinander-

setzung oder eine aus Sicht der Betroffenen unzulängliche Reaktion auf 

                                                

12
  Vgl. hierzu u. a. Singelnstein 2003. 
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ein an die Polizei herangetragenes Problem. Bedenklich ist indes die 

Beschränkung auf individuelles Fehlverhalten, während in derselben 

Vorschrift für die polizeilichen Maßnahmen Rechtswidrigkeit als Beschwer-

devoraussetzung definiert wird. Damit zementiert der Entwurf die unzu-

treffende Vorstellung, Fehler seien vorrangig individuell verursacht bzw. 

verschuldet. Für die Verbesserung der polizeilichen Fehlerkultur ist aber 

gerade die Erkenntnis zentral, dass auch ein individuell unangemessenes 

Verhalten in den meisten Fällen Ursachen hat, die auf die Organisation 

zurückgehen, z. B. weil die Beamtinnen und Beamten nicht hinreichend 

auf bestimmte Situationen vorbereitet sind oder die Organisation eines 

Einsatzes zu individueller Überlastung führt. 

Ich empfehle daher, den zweiten Teil des einzigen Satzes in § 13 durch 

die folgende Formulierung zu ersetzen: „die die Unangemessenheit oder 

Rechtswidrigkeit des Verhaltens einzelner Polizeibeamtinnen oder 

-beamter oder einer polizeilichen Maßnahme behauptet.“ Auch § 17 Abs. 2 

sollte entsprechend angepasst werden. 

 

3. Sechsmonatsfrist für Beschwerden für manche Fälle zu knapp 

bemessen (§ 15 Abs. 3) 

Eine externe Polizeibeschwerdestelle sollte sich vorrangig mit aktuellen 

Fällen beschäftigen. Insofern ist dem Anliegen des § 15 Abs. 3 zuzustim-

men. Die vorgeschlagene Ausschlussfrist von sechs Monaten ist jedoch zu 

starr. Es kann Fälle geben, in denen sich Betroffene erst melden, wenn 

andere Personen ähnliche Erfahrungen öffentlich gemacht haben. Dies 

zeigt sich auch beim Anzeigeverhalten nach Straftaten (außerhalb des 

Polizeibereichs). Die oder der Beauftragte sollte daher einen Ermessens-

spielraum erhalten, um auch relevante ältere Sachverhalte in die Arbeit 

einbeziehen zu können. 

 

3. Legalitätsprinzip sollte für die oder den Beauftragten und die 

Mitarbeiter/innen nicht gelten (17 Abs. 3)  

Nach § 17 Abs. 3 des Entwurfs sollen „Legalitätsprinzip und Strafverfol-

gungszwang im Verfahren beteiligter Polizeivollzugsbeamtinnen oder –

beamter“ unberührt sein. Diese Formulierung erscheint weder hier noch in 

der Begründung hinreichend klar. Vielmehr sollte im Gesetz klargestellt 

werden, dass die oder der Beauftragte nicht dem Legalitätsprinzip unter-

fällt. Daraus folgt auch, dass Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der oder des 



 

Seiten insgesamt 

6/8 

Beauftragten ebenfalls nicht dem Legalitätsprinzip unterfallen dürfen, 

selbst wenn sie aus der Polizei abgeordnet sein sollten. Dies sollte gesetz-

lich geregelt werden. Eine darüber hinausgehende Klarstellung ist nicht 

erforderlich. 

 

4. Reaktionspflicht der Polizeibehörde und des Ministeriums vor-

schreiben (§ 19) 

§ 19 regelt nur, dass Vorschläge der oder des Beauftragten dem zuständi-

gen Ministerium zur Kenntnis zu geben sind. Diese Regelung reicht nicht 

aus. Hier sollte zusätzlich vorgeschrieben werden, dass Ministerium und 

Polizeibehörden auf Vorschläge zu reagieren haben. Für Fälle, in denen 

Vorschlägen nicht gefolgt wird, sollte eine Begründungspflicht gesetzlich 

vorgeschrieben wird. 

 

Fazit 

Mit wenigen Änderungen und Ergänzungen kann Schleswig-Holstein nach 

Rheinland-Pfalz zu den Vorreiterländern bei der Einrichtung einer moder-

nen Institution zur Unterstützung der polizeilichen Fehlerkultur werden. 

 

Gez. Prof. Dr. Hartmut Aden 
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